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 \ Neues aus dem Rathaus – 
04. – 22. Oktober 2021

 \ Yin und Yoga  
– Neueröffnung  
Yogastudio am  
14. Oktober 2021

 \ Breitbandausbau 
Lipburg-Sehringen 
Messprüfung durch 
die Zuschussbehörde 
ateneKOM 
- erneuter Aufruf zur 
Teilnahme –

 \ Ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer für den 
„Mobilen Einkaufswagen“ 
gesucht 
Infoabend: Mittwoch, 
03.11.2021 um 19.00 Uhr 
im Kurhaus Badenweiler 

Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde

Badenweiler
mit den Ortsteilen Lipburg - Sehringen - Schweighof
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N o t r u f e  u n d  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t e
Polizei:
Notruf 110
Polizeirevier Müllheim 07631 / 1788-0
Feuerwehr:
Notruf 112

24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst
Gebr. Förster GmbH 07824 / 2036

badenova-Störungsnummer 
(24-Stunden) ( Gas) 0800 / 2767767

EnergieDienst-Störungsnummer
24-Stunden (Strom) 07623 / 921818

Unfallrettungsdienst und Krankentransporte 112

Vergiftungs- Informations Zentrale 0761 / 19240

Sozialstation Markgräflerland e.V.
Hauptstr. 14, Müllheim 07631 / 1777-0

Hospizgruppe Markgräflerland 07631 / 172682

KOBRA - Drogenberatung
Moltkestr. 1, Müllheim 07631 / 5017

Suchtberatungsstelle
Moltkestr. 1, Müllheim 07631/ 5015

Integrationsfachdienst Freiburg 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch er-
krankte u. hörbehinderte ArbeitnehmerInnen u. de-
ren Arbeitgeber  0711 / 250832800

Familienpflege Caritasverbandes für den Landkreis
Ihre Familie braucht Unterstützung?  0761 / 8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Schuldnerberatung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald
Offene Sprechstunde mittwochs 14.00 - 16.30 Uhr
Stadtstr. 2, Nebengebäude, 4. OG, Raum 439 & 440

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige 
Terminvereinbarung 07631 / 177728 (AB)

Notdienste/Ärzte
Wochenende (Sa. 08.00 - Mo. 08.00 Uhr)

Arzt:
Auskünfte über den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnarzt:
Auskünfte über den zahnärztlichen 
Wochenenddienst 01803 222555-40

Tierarzt:
Auskünfte über den tierärztlichen Notdienst Mark-
gräflerland erfahren Sie unter 07631 / 36536

Krankenhaus/ Helios-Klinik
Heliosweg, Müllheim 07631 / 88-0

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstr. 3 - 5, 79379 Müllheim 0761 / 2187-2411
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Defibrillatoren, Standorte in der Gemeinde: 
1. Cassiopeia Therme (Bademeisterraum) 
2. Kurhaus im UG (Wiesengeschoss) 
neben der Garderobe 
3. Feuerwehrgerätehaus Schweighof

APOTHEKENDIENSTE:
in der Woche 28.10.21 – 04.11.2021 

Donnerstag, 28. Oktober 2021
Rats-Apotheke, Lammplatz 11, 
79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 37 90 

Freitag, 29. Oktober 2021 
Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 
79410 Badenweiler , Tel.: 07632 - 3 76 

Samstag, 30. Oktober 2021 
Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, 
79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 47 47 

Sonntag, 31. Oktober 2021 
Linden-Apotheke, Breitenweg 10 A, 
79426 Buggingen, Tel.: 07631 - 39 78 

Montag, 01. November 2021 
Flora-Apotheke, Hauptstr. 123, 
79379 Müllheim , Tel.: 07631 - 3 63 40 

Dienstag, 02. November 2021 
Schwarzwald-Apotheke, St.- Ulrich-Str. 2, 
79189 Bad Krozingen, Tel.: 07633 - 41 05 

Mittwoch, 03. November 2021
Apotheke am Schillerplatz,  Werderstr. 23, 
79379 Müllheim , Tel: 07631 - 1 27 75 

Donnerstag, 04. November 2021
Bad Apotheke, Bahnhofstr. 23, 
79189 Bad Krozingen , Tel.: 07633 - 9 28 40

G e m e i n d e v e r w a l t u n g

Rathaus Badenweiler
Luisenstraße 5
Zentrale 07632 / 72-0
Fax 07632 / 72-169
rathaus@gemeinde-badenweiler.de
https://www.gemeinde-badenweiler.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  08.30 - 12.30 Uhr
Montag  14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch  14.00 - 17.00 Uhr

Bürgermeister
Vincenz Wissler  72-121

Sekretariat
Yasmin Dusi 72-121

Hauptamt
Amtsleiter Florian Renkert 72-120
Sandra Petalotis 72-123 
Heidi Schlozer  72-124 

Soziales/Renten 
Jutta Foerster  72-125

Öffnungszeiten Sozialamt:
Dienstag - Freitag 08.30 - 12.30 Uhr

Ordnungs- /Einwohnerwesen 
und Standesamt
Anja Bee 72-111
Annette Heß 72-112

Bauamt
Amtsleiter Michael Lacher  72-136
Vanessa Keller 72-134
Philipp Risch 72-135

Rechnungsamt
Amtsleiterin Sonja Dahlmann 72-127
Franziska Liebert 72-130
Sabrina Senft 72-128
Gemeindekasse
Ewa Höferlin  72-129
Steuern
Fritz Mack  72-126
Svetlana Schlozer 72-119

Außerhalb der Dienstzeiten/privat
Bürgermeister
Vincenz Wissler  0151 507 554 39
1.Bürgermeisterstellvertreter
Hans-Dieter Paul  07632 / 5885
2.Bürgermeisterstellvertreter
Christian Baltes 07632/82480 

Wassermeister
Reiner Schwaab/Michael Schwab
Andreas Paul 0171 / 1966588

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Badenweiler
Oberer Kirchweg 29  07632 / 378
Kindergarten Schweighof
Klemmbachstr. 34/1  07632 / 5411

Naturkindergarten Lipburg
Ernst-Scheffelt-Str. 18/1 0151 / 2190 6210

Schule 

René-Schickele-Schule
Weilertalstraße 46  07632 / 6424

Ortsverwaltungen

Lipburg/Sehringen Ortsvorsteher: 
Dr. Michael Bachmann, Ernst-Scheffelt-Str. 18/1
 07632/282
privat: Ob dem Felsen 3  07632/ 823305 
Mobiltelefon:  0170/ 9678699
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Schweighof Ortsvorsteher: 
Dirk Beckert Klemmbachstr. 50 07632/315
privat: Guggmühleweg 4  07632/ 6306
Sprechzeiten: Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr

Förster

Jörg Pflüger
Mobiltelefon 0162 / 2550703
E-Mail:  joerg.pflueger@lkbh.de

Tourist-Information 07632/21896-0

Staatsbad Badenweiler GmbH
Cassiopeia Therme 07632 / 799-200

R e d a k t i o n s s c h l u s s

immer freitags 12.00 Uhr; Beiträge an mitteilungsblatt@gemeinde-badenweiler.de
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Stadt Müllheim 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
  

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für  

die Tätigkeit des gemeinsamen  
Gutachterausschusses „Markgräfler-

land-Breisgau“ bei der Stadt Müllheim 
und seiner Geschäftsstelle  

(Gutachterausschussgebührensatzung) 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in Verbindung mit den 
§§ 2, 11 und 12 des Kommunalabgabenge-
setzes jeweils in der derzeit gültigen Fassung 
hat der Gemeinderat der Stadt Müllheim am 
16.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
  

§ 1   
Gebührenpflicht 

(1) Die Stadt Müllheim erhebt Gebühren für 
die Erstattung von Gutachten durch den ge-
meinsamen Gutachterausschuss „Markgräf-
lerland-Breisgau“ bei der Stadt Müllheim 
(im Folgenden Gemeinsamer Gutachter-
ausschuss) gemäß § 192ff Baugesetzbuch 
(BauGB) und für Leistungen der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses nach Maß-
gabe dieser Satzung. 

(2) Diese Satzung gilt nicht für Gutachten 
des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
und Tätigkeiten der Geschäftsstelle, die ei-
nem Gericht oder einem Staatsanwalt zu 
Beweiszwecken erbracht werden. In diesen 
Fällen bemisst sich die Entschädigung des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses nach 
den Vorschriften des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes (JVEG). 

(3) Die Stadt Müllheim kann Dritte beauftra-
gen, die Gebühren nach dieser Satzung zu 
berechnen, Bescheide auszufertigen und zu 
versenden, die Gebühren entgegenzuneh-
men und abzuführen, Nachweise darüber 
für die Stadt Müllheim zu führen sowie die 
erforderlichen Daten zu verarbeiten und die 
verarbeiteten Daten der Stadt Müllheim mit-
zuteilen. 
  

§ 2   
Gebührenschuldner, Haftung 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Erstat-
tung des Gutachtens veranlasst oder in wes-
sen Interesse sie vorgenommen wird. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner. 

(3) Neben dem Gebührenschuldner haftet, 
wer die Gebührenschuld durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Geschäftsstel-
le des Gemeinsamen Gutachterausschuss 
übernommen hat; dies gilt auch für denjeni-
gen, der für die Gebührenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet. 
  

§ 3   
Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühren werden nach dem ermit-
telten Verkehrswert/Wert des Grundstücks, 

des grundstücksgleichen oder sonstigen 
Rechts bzw. der baulichen oder sonstigen 
Anlagen erhoben. Maßgebend ist der Ver-
kehrswert nach Abschluss der Wertermitt-
lung. Für Grundstücke ohne Verkehrswert ist 
der ermittelte Wert für die Gebührenbemes-
sung maßgebend. 

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Sat-
zung gilt die wirtschaftliche Einheit, nicht 
das Grundstück im Sinne der Grundbu-
chordnung (GO). Als Grundstücke gelten 
auch die grundstücksgleichen Rechte 
(Wohnungs-/Teileigentum, Erbbaurecht 
etc.). Grundstücke mit untergeordneten 
baulichen Anlagen (Gebäudewerte bis 2.500 
€) werden als unbebaut behandelt. 

(3) Für jeden ermittelten Verkehrswert eines 
Grundstücks wird die Gebühr - mit Ausnah-
men der Absätze (4) bis (7) - gesondert be-
rechnet. 

(4) Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, 
land- und/oder forstwirtschaftlich genutz-
te Grundstücke nebeneinander und bilden 
diese eine wirtschaftliche Einheit, wird die 
Gebühr aus der Summe der Verkehrswerte 
dieser Grundstücke berechnet. 

(5) Werden für ein Grundstück mehrere Ein-
zelwerte festgelegt, so wird die Gebühr aus 
der Summe der Einzelwerte berechnet. 

(6) Sind im Rahmen einer Wertermittlung 
mehrere Sachen und/oder Rechte, die sich 
auf ein Grundstück oder ein grundstücks-
gleiches Recht beziehen, zu bewerten, so ist 
die Gebühr aus der Summe der maßgebli-
chen Werte der einzelnen Gegenstände (Sa-
chen und/oder Rechte) zu berechnen. Glei-
ches gilt, wenn Wertunterschiede auf der 
Grundlage unterschiedlicher Grundstücks-
eigenschaften zu ermitteln sind. Wertermitt-
lungen mehrerer Eigentumswohnungen auf 
einem Grundstück oder gleichartiger unbe-
bauter Grundstücke gelten hier als eine Wer-
termittlung, sofern alle Objekte in einem 
Verkehrswertgutachten zu einem Stichtag 
bewertet werden. 

(7) Sind Wertermittlungen für Sachen und/
oder Rechte zu unterschiedlichen Stich-
tagen durchzuführen, so wird für jeden 
Stichtag eine Gebühr berechnet. Für den 
höchsten Verkehrswert nach Absatz 1 wird 
die volle Gebühr erhoben. Für alle anderen 
Verkehrswerte wird der halbe Wert nach Ab-
satz 1 zu Grunde gelegt. 

(8) Wird der Wert eines (ideellen) Miteigen-
tumsanteils ermittelt, der nicht mit Sonde-
reigentum nach dem Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) verbunden ist, so wird die 
Gebühr aus dem Wert des gesamten Grund-
stücks berechnet. 

(9) Bei Gutachten über die Ermittlung sa-
nierungsbedingter Bodenwerterhöhungen 
(§ 154 Abs. (2) BauGB) wird die Gebühr aus 
dem ermittelten Neuordnungswert des ge-
samten Grundstücks berechnet. 

(10) Bei Wertermittlungen für Baulandumle-
gungsverfahren auf Antrag der Umlegungs-
stelle bildet der Wert der Verteilungsmasse 
die Bemessungsgrundlage für die Gebüh-
renfestsetzung. 

(11) Für die Ermittlung besonderer Boden-
richtwerte (§ 196 Abs. 1 Satz 7 BauGB) wer-
den Gebühren analog zum JVEG erhoben. 

(12) Veranlasst der Antragsteller den Ge-
meinsamen Gutachterausschuss oder des-
sen Geschäftsstelle nach Abschluss der Wer-
termittlung zu einer Erörterung von seinen 
Gegenvorstellungen ohne Auswirkungen 
auf die Wertaussage des Gutachtens, wer-
den hierfür Gebühren analog dem JVEG er-
hoben. 

(13) Für die Teilnahme an Ortsterminen wird 
Fahrtkostenersatz analog dem JVEG erho-
ben. 

(14) Soweit die Leistungen nach dieser Sat-
zung umsatzsteuerpflichtig sind, wird zu der 
Gebühr die Umsatzsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe hinzugerechnet. 

  

§ 4   
Ermäßigte Gebühr 

(1) Ist dasselbe Grundstück, dasselbe Recht 
bzw. dieselbe Anlage innerhalb von drei 
Jahren erneut zu bewerten, ohne dass sich 
die tatsächlichen und rechtlichen Verhält-
nisse geändert haben, so ermäßigt sich die 
Gebühr um 30%. 

(2) Für Umrechnungen und Wertfortschrei-
bungen ohne erneute Bewertung durch 
den Gutachterausschuss beträgt die Gebühr 
30% der nach dem fortgeschriebenen oder 
umgerechneten Wert zu erhebenden vollen 
Gebühr nach § 6 Abs. (2). 
  

§ 5  
Erhöhte Gebühr 

(1) Bei außergewöhnlich großem Aufwand 
(z.B. bei gesonderter Berücksichtigung von 
Entschädigungsgesichtspunkten, zusätzli-
cher schriftlicher Begründung auf Verlangen 
des Antragstellers nach § 6 Abs. (3) Gutach-
terausschussverordnung, Bauaufmessun-
gen mit erheblichem Zeitaufwand) erhöht 
sich die Gebühr nach § 6 Abs. (2) um 10% 
bis 50%. 

(2) Wird vom Antragsteller ein zusätzliches 
Wertermittlungsverfahren verlangt (zusätz-
liche Ermittlung des Sach-, Ertrags- oder 
Vergleichswertes) - soweit dies möglich ist 
-, so wird hierfür zusätzlich 30% der Gebühr 
verlangt. 

(3) Für zusätzlichen Aufwand (wie z. B. zu-
sätzliche Besprechungen auf Veranlassung 
des Antragstellers, zusätzliche Ausarbeitung 
auf Verlangen des Antragstellers, zusätzli-
cher Ortstermin) werden Gebühren analog 
dem JVEG erhoben. 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n
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§ 6  
Gebührenhöhe 

(1) Bei der Wertermittlung von Sachen und 
Rechten beträgt die Gebühr bei einem Wert 

bis 25.000 €................................................... 396 € 

bis 100.000 €................................................ 396 € 
zzgl. 0,4% aus dem Betrag über 25.000 € 

bis 250.000 € ............................................... 990 € 
zzgl. 0,25% aus dem Betrag über 100.000 € 

bis 500.000 €............................................ 1.732 € 
zzgl. 0,13 % aus dem Betrag über 250.000 € 

bis 5 Mio. €................................................ 2.376 € 
zzgl. 0,06 % aus dem Betrag über 500.000 € 

über 5 Mio. €............................................. 7.732 € 
zzgl. 0,04 % aus dem Betrag über 5 Mio. €. 
  
(2) Für die Erstattung von Gutachten nach 
§ 5 Abs. 2 des Bundeskleingartengesetzes 
(BKleingG), ortsübliche Pacht, werden Ge-
bühren analog zum JVEG erhoben, mindes-
tens jedoch 250 €. 
  
(3) Für Auskünfte zum Bodenrichtwert bzw. 
Bodenwert (§ 196 Abs. 3 BauGB) beträgt die 
Gebühr 11,10 € pro Wert. 
  
(4) Für Auskünfte aus der Kaufpreissamm-
lung (§ 195 Abs. 3 BauGB und § 13 der Gut-
achterausschussverordnung) beträgt die 
Gebühr 14,80 € pro Wert. 
  
(6) In der Gebühr sind bei der Erstattung von 
Gutachten durch den Gemeinsamen Gut-
achterausschuss 
zwei Ausfertigungen des Gutachtens ent-
halten. Ist der Antragsteller nicht Eigentü-
mer, so erhalten Antragsteller und Eigentü-
mer je eine Ausfertigung. Für jede weitere 
Ausfertigung bzw. jeden weiteren Auszug 
wird 0,50 € pro Seite DIN A 4 berechnet. 
  
(7) Die Kosten der Übersendung werden 
-außer bei Gutachten- zusätzlich mit 3,00 € 
in Rechnung gestellt. 
  

§ 7   
Änderung, Rücknahme, Ablehnung  

eines Antrags 
(1) Ändert der Antragsteller während der 
Bearbeitung des Gutachtens den Gutach-
tenauftrag (z.B. Änderung des Wertermitt-
lungsstichtages, Änderung des Wertermitt-
lungsgegenstandes), so wird der hierdurch 
veranlasste Mehraufwand nach Stunden 
analog dem JVEG zusätzlich zur Gebühr ab-
gerechnet. 
  
(2) Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gut-
achtens zurückgenommen, bevor der Gut-
achterausschuss einen Beschluss über den 
Wert des Gegenstandes gefasst hat, so wird 
eine Gebühr nach dem Bearbeitungsstand 
von bis zu 90 % der vollen Gebühr erhoben. 
Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss 
zurückgenommen, so entsteht die volle Ge-
bühr. 
  
(3) Wird ein Antrag auf Erstattung eines Gut-
achtens durch den Gemeinsamen Gutach-

terausschuss abgelehnt, so wird die Gebühr 
nach dem insoweit entstandenen Bearbei-
tungsaufwand erhoben. 
  

§ 8  
Besondere Sachverständige,  

erhöhte Auslagen 

(1) Werden mit Zustimmung des Antrag-
stellers besondere Sachverständige bei der 
Wertermittlung zugezogen (z.B. Sachver-
ständige für Altlasten o.ä.), so hat der Ge-
bührenschuldner die hierdurch entstehen-
den Auslagen neben den Gebühren nach 
dieser Satzung zu entrichten. 
  
(2) Entstandene Auslagen (z.B. Auszüge aus 
dem Liegenschaftskataster, Grundbuchaus-
züge, o.ä.) sind neben der Gebühr zu erstat-
ten. 
  
(3) Soweit die sonstigen Auslagen das üb-
liche Maß übersteigen, sind sie neben der 
Gebühr zu ersetzen. 
  
(4) Für die Erstattung von Auslagen sind die 
für die Gebühren geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden. 
 

§ 9  
Gebühren für sonstige Leistungen des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 

und seiner Geschäftsstelle 

(1) Für sonstige Leistungen, soweit sie nicht 
in dieser Satzung ausdrücklich aufgeführt 
sind, werden Gebühren nach Zeitaufwand 
erhoben. Bei der Stadt Müllheim beträgt 
eine Zeiteinheit (ZE) 15 Minuten. 
  
(2) Für Beratungsleistungen des Gemeinsa-
men Gutachterausschusses und/oder seiner 
Geschäftsstelle wird eine Gebühr von 15,30 
€/Zeiteinheit erhoben. 
  
(3) Die allgemeine Verwaltungsgebühr für 
die Tätigkeit des Gemeinsamen Gutachter-
ausschusses und/oder seiner Geschäftsstel-
le beträgt 11,90 €/Zeiteinheit. 
  

§ 10  
Entstehung und Fälligkeit 

(1) Die Gebühr entsteht mit der Beendigung 
der Wertermittlung durch den Beschluss des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses. Bei 
Zurücknahme des Antrags nach § 7 entsteht 
die Gebühr mit dem Eingang der Rücknah-
meerklärung bei der Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses. Bei 
Ablehnung eines Antrags nach § 7 entsteht 
die Gebühr mit der entsprechenden Ent-
scheidung der Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses. 
  
(2) Die Gebühr wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides an den 
Gebührenschuldner fällig. 
  

§ 11  
Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 

(1) Die Erstattung eines Gutachtens kann 
davon abhängig gemacht werden, dass die 
Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
oder für sie Sicherheit geleistet wird. 

(2) Von der Anforderung einer Vorauszah-
lung oder der Anordnung einer Sicherheits-
leistung ist abzusehen, wenn dadurch eine 
für den Gebührenschuldner unzumutbare 
Verzögerung entstehen würde oder dies aus 
sonstigen Gründen unbillig wäre. 
  

§ 12  
Übergangsbestimmungen 

(1) Die bisher bei den Geschäftsstellen der 
Gutachterausschüsse der abgebenden Städ-
te/Gemeinden oder ihrer Zusammenschlüs-
se (z.B. Gemeindeverwaltungsverband Müll-
heim-Badenweiler) beantragten und noch 
nicht fertig gestellten Verkehrswertgutach-
ten gehen auf den Gemeinsamen Gutach-
terausschuss über. 
  
(2) Für Leistungen, die vor Inkrafttreten 
dieser Satzung für den Gemeinsamen Gut-
achterausschuss bei den zuvor zuständigen 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 
der abgebenden Städte/Gemeinden oder 
ihrer Zusammenschlüsse (z.B. Gemeinde-
verwaltungsverband Müllheim-Badenwei-
ler) beantragt und noch nicht fertigge-
stellt wurden, entstehen Gebühren auf der 
Grundlage dieser Gutachterausschussge-
bührensatzung des gemeinsamen Gutach-
terausschusses „Markgräfler-Breisgau“ bei 
der Stadt Müllheim 
  

§ 13  
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1.1.2021 in Kraft. 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt Müllheim 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
  
Müllheim, den 16.12.2020 
  
Martin Löffler 
Bürgermeister 
  
  
  
Verfahrensvermerke: 
Satzung (S) Änderung (Ä) 
vom (S) 16.12.2020

Öffentliche Bekanntmachung durch 
Bereitstellung im Internet unter 
www.muellheim.de 
am 21.12.2020

Anzeige an Landratsamt 
am 21.12.2020

Vorstehende Fassung  
gilt ab 01.01.2021
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Mitteilungen und Beschlüsse aus 
der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung vom 18.10.2021 
Mitteilungen der Verwaltung 
  
a.) Sachstandsbericht Badenweiler  

Tourismus GmbH (BTG)
 Bürgermeister Wissler informierte, dass 

auf Anfrage von Gemeinderat Düll in 
der letzten Gemeinderatssitzung die 
Mitglieder des Gemeinderates am 
05.10.2021 per E-Mail einen schriftli-
chen Sachstandsbericht zur BTG von Ge-
schäftsführer Dr. Dölle erhalten haben. 

  
b.) Neubürgerempfang 
 Bürgermeister Wissler gab den Termin 

für den diesjährigen Neubürgerempfang 
bekannt. Dieser findet am 17.11.2021 
um 18.00 Uhr im Kurhaus statt. 

  
c.) Neujahrsempfang 
 Bürgermeister Wissler unterrichtete 

über den geplanten Neujahrsempfang 
der Gemeinde Badenweiler am Sonntag, 
den 16.01.2021 um 11.00 Uhr im Kur-
haus. 

  
d.) Zeitplanung Haushalt 2022 
 Bürgermeister Wissler gab aufgrund 

einiger Rückfragen aus der Mitte des 
Gemeinderates bekannt, dass die Pla-
nentwürfe für das Haushaltsjahr 2022 in 
der Gemeinderatssitzung am 13.12.2021 
eingebracht werden sollen.

  
Vorstellung der Schulsozialarbeiterin  
an der René-Schickele-Schule in  
Badenweiler 
Bürgermeister Wissler begrüßte eingangs 
Schulsozialarbeiterin Isabell Louriaux und 
Schulleiter Christof Glaisner und führte in 
die Thematik ein. 
  
In der Gemeinderatssitzung vom 29.03.2021 
hat sich der Gemeinderat mit der Ein-
richtung der Schulsozialarbeit an der 
René-Schickele-Grundschule zum Schuljahr 
2021/2022 befasst und diese einstimmig 
befürwortet. Nach erfolgtem Abschluss der 
Kooperationsvereinbarung mit der Evange-
lischen Jugendhilfe Kirschbäumleboden aus 
Müllheim wurde auch eine pädagogische 
Fachkraft mit einem Stundenumfang von 50 
% einer Vollzeitstelle gesucht. Parallel hierzu 
hat die Verwaltung sowohl beim Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald als auch beim 
Land Baden-Württemberg die Förderung 
der Schulsozialarbeit für das Schuljahr 
2021/2022 beantragt. Eine Förderzusage 
liegt der Verwaltung bis dato noch nicht vor. 
  
Nach der persönlichen Vorstellung von 
Frau Louriaux ging sie insbesondere auf die 
ersten Schwerpunkte ihrer Arbeit seit Be-
ginn des neuen Schuljahres ein. Nach der 
persönlichen Vorstellung in allen Klassen 
bearbeitet sie aktuell gezielt Einzelfälle. In 
einem weiteren Schritt soll in die Präventi-

onsarbeit und hier insbesondere im Bereich 
des sozialen Kompetenztrainings eingestie-
gen werden. Ein weiterer Baustein besteht in 
der Ausbildung von Streitschlichtern für die 
3. und 4. Klasse der Grundschule. 
Frau Louriaux dankte abschließend der Ge-
meinde, der Schulleitung und dem ganzen 
Kollegium der Schule für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Ebenso sagte sie für das 
kommende Jahr einen ersten Sachstands-
bericht mit Statistik für die Vorstellung im 
Gemeinderat zu. 
  
Auch Schulleiter Glaisner dankte dem Ge-
meinderat für die Einrichtung der Schul-
sozialarbeit an der René-Schickele-Grund-
schule. Neben der Schulleitung ist auch das 
gesamte Lehrerkollegium froh, Frau Loriaux 
direkt an der Schule zu haben. 
  
Der Gemeinderat nahm den Sachstandsbe-
richt zur Kenntnis. 
  
Auftragsvergabe zur Beschaffung von 
zwei Sirenen am Mast und Auftragsstel-
lung bis zum 12.11.2021. Genehmigung 
der außerplanmäßigen Ausgabe 
Rechnungsamtsleiterin Dahlmann führte 
den Sachverhalt aus. Am 02.10.2021 sind die 
Richtlinien des Sirenenförderprogramm des 
Bundes in Kraft getreten. Ziel ist die Verbes-
serung der Warn-Infrastruktur, um die Bevöl-
kerung über einen breiten Warnmix (Sirene, 
Radio, Internet, Fernsehen, Warn-Apps) im 
Katastrophenfall zu erreichen. 
  
Bei der Gemeinde Badenweiler gibt es auf-
grund der topografischen Lage zwei Gebie-
te, die nicht oder fast nicht durch die Sirenen 
erreicht werden. Dies ist in der Markgrafen-
straße der Bereich Hintere Au und im Orts-
teil Lipburg das Gebiet Sehringen. 
  
Für beide Bereiche wäre jeweils eine Sirene, 
an einem Mast befestigt, vonnöten, da kei-
ne kommunalen Gebäude zur Verfügung 
stehen. Weiter werden Fundamente und ein 
Schaltschrank mit Elektroleitungen und Ak-
kupufferung benötigt. 
  
Um den Vergaberichtlinien zu entsprechen, 
werden für die beiden Sirenen am Mast drei 
Angebote im Rahmen einer beschränkten 
Ausschreibung eingeholt. Hier wird mit Kos-
ten pro kompletter Sireneneinrichtung von 
jeweils ca. 36.000,00 Euro gerechnet. Je Si-
reneneinrichtung stehen mögliche Förder-
mittel in Höhe von maximal 17.350,00 Euro 
im Raum. 
  
Bei den sechs Sirenen im Bestand verhält es 
sich so, dass sie digital vom Landkreis ange-
steuert werden können. Die Aufrüstung er-
folgte im März 2021 und entspricht dem ak-
tuellen Stand. Dies hat allerdings nichts mit 
dem neuen TETRA BOS-Netz zu tun, welches 
in der Zukunft relevant wird. 
  
Die alten Sirenen tun ihren Dienst und kön-
nen mit TETRA BOS Empfängern aufgerüs-
tet werden, verfügen allerdings nicht über 

eine Akkupufferung. Diese kann auch nicht 
nachgerüstet werden. Bei Stromausfall funk-
tionieren die Sirenen nicht. 
  
Im Rahmen des Förderprogrammes können 
neue Sirenen für die bestehenden Standorte 
beschafft werden. Die Kosten für eine neue 
Sirene werden auf ca. 15.000,00 Euro ge-
schätzt. Insgesamt belaufen sich die Kosten 
auf 90.000,00 Euro. Die maximale Förderung 
pro Sirene liegt bei 10.850,00 Euro, insge-
samt bei 65.100,00 Euro. 
  
In der Sitzung hatte der Gemeinderat zu ent-
scheiden, ob man nur einen Antrag für die 
beiden erforderlichen Sirenen am Mast oder 
einen Gesamtantrag mit dem Ersatz der be-
stehenden sechs Sirenen einreicht. 
  
Aus Sicht der Verwaltung, so Bürgermeis-
ter Wissler, wäre es sinnvoll, gleich einen 
Förderantrag für den Gesamtbestand zu 
stellen, da es sich hierbei um eine sinnvolle 
und notwendige Investition im Rahmen des 
Bevölkerungsschutzes handelt. 
  
Nach eingehender Diskussion stimmte der 
Gemeinderat mehrheitlich der außerplan-
mäßigen Ausgabe in 2021 für die Beschaf-
fung der beiden Sirenen am Mast (alternativ 
werden mögliche Dachinstallationen ge-
prüft) sowie dem Ersatz für die sechs Sirenen 
im Bestand zu und beauftragte die Verwal-
tung mit der Vergabe und der Antragstel-
lung der Fördermittel. 
  
Sachstandsbericht der  
laufenden Projekte 

Die Mitglieder des Gemeinderates erhielten 
einen aktuellen Sachstandsbericht zu den 
laufenden Projekten. 
  
Bauamtsleiter Lacher führte im Einzelnen 
die aktuelle Situation zur Luisenstraße Ost, 
zur Erneuerung Wasserleitung Bürgelnweg 
und am Farnbuck in Lipburg, zum Natur-
kindergarten Lipburg, zur Schulsanierung 
René-Schickele-Schule, zur Neuplanung 
einer weiteren Kindertageseinrichtung, zur 
Kanalsanierung in Lipburg und Schweighof, 
zu den Brücken- und Gehwegsanierungen 
und zur Umsetzung Fußweg Schmiedsmatt 
in Lipburg aus. 
  
Der Gemeinderat nahm die einzelnen Be-
richte einstimmig zu Kenntnis. 
  
Annahme und Zuwendungen Privater an 
die Gemeinde Badenweiler (Sponsoring 
und Spenden) 

Bürgermeister Wissler stellte den Spenden-
bericht mit dem Eingang der Spenden vom 
28.09.2021 bis 18.10.2021 vor. In diesem 
Zeitraum gingen für die Sozialstiftung zwei 
Einzelspenden mit einer Gesamtsumme von 
80,00 Euro ein. 
  
Der Gemeinderat nahm den Spendenbe-
richt mit Stand 18.10.2021 zur Kenntnis und 
stimmte der Annahme der Spenden zu. 

A u s  d e m  G e m e i n d e r a t
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Bürgermeister lädt zum 
jährlichen Neubürgerempfang 
Schon seit Jahrzehnten ist die Anziehungs-
kraft Badenweilers als Wahlheimat für viele 
Menschen ungebrochen. Musiker, Dichter, 
Denker und eben Menschen „wie DU und 
ICH“ fühlen sich oft schon bei der ersten Be-
gegnung mit Badenweiler so berührt, dass 
sie nach Badenweiler ziehen. Auch in den 
letzten Monaten wurde für viele Menschen 
Badenweiler zur neuen Heimat. Nachdem 
im letzten Jahr auf Grund der Pandemie der 
Neubürgerempfang ausfallen musste, wird 
sich Badenweiler wieder mit all seinen Ver-
einen, Institutionen und Einrichtungen den 
neuen Mitgliedern der Gemeinde vorstellen. 
Alle Neubürgerinnen und Neubürger, die 
seit Mitte letzten Jahres nach Badenweiler 
zugezogen sind, sind deshalb sehr herzlich 
zum Neubürgerempfang am 
  
Mittwoch, den 17. November 2021 
um 18.00 Uhr 
in das Foyer des Kurhauses 
(Schlossplatz 2, 79410 Badenweiler) 
  
eingeladen. An diesem Abend wird ausrei-
chend Gelegenheit bestehen, mit Vertretern 
der Vereine und Institutionen, mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Gemein-
deverwaltung sowie Mitgliedern des Ge-
meinderates ins Gespräch zu kommen und 
Kontakte zu knüpfen. 
 
Ihr 

Vincenz Wissler 
Bürgermeister 

sitzung der Sparkasse Markgräflerland 
stattgefunden. Als Bürgermeister ist Herr 
Wissler Mitglied des Verwaltungsrates. 

07.10.2021: 
Der neue Bürgermeister der Gemeinde 
Auggen, Herr Ulli Waldkirch, hat seinen An-
trittsbesuch im Rathaus von Badenweiler 
absolviert. Die Gemeinde freut sich auf eine 
langjährige und konstruktive Zusammenar-
beit und wünscht Herrn Ulli Waldkirch für 
sein neues Amt viel Freude und Erfolg. 
Rüdiger Safranski und der Verein Bürgerfo-
rum Badenweiler e.V. als Veranstalter haben 
die diesjährigen Badenweiler Literaturta-
ge unter das Motto „Über die Dörfer“ veran-
staltet. Herr Wissler sprach bei der Eröffnung 
die Grußworte. 

12.10.2021: 
Die Verwaltung nimmt in unterschiedlichen 
Besetzungen (meistens der Bürgermeister 
und der Bauamtsleiter) an den Ortschafts-
ratssitzungen der Ortsteile teil. Die Ort-
schaftsratssitzung Schweighof wurde 
dieses Mal in eine Begehung umgewandelt. 

18.10.2021: 
Gemeinderatssitzung 
Die Auftragsvergabe zur Beschaffung von 
zwei Sirenen am Mast wurde genehmigt. 
Desweiteren sollen die sechs bestehenden 
Sirenen ersetzt werden und die von der Bun-
desregierung auf Grund der Flutkatastrophe 
ins Leben gerufenen Fördermittel genutzt 
werden. 

Luisenstraße Ost: Die Tiefbauarbeiten für 
die Platzgestaltung müssen voraussichtlich 
um etwa zwei Monate auf Grund Verzöge-
rung bei der Einfassungsmauer verschoben 
werden. Nach Ausführung der Klinkerarbei-
ten kann mit den Tiefbauarbeiten für den 
Platz begonnen werden. 

Die Vergabe für die Erneuerung der Was-
serleitung Bürgelnweg und Am Farnbuck 
ist bereits erfolgt und die Maßnahmen soll 
Mitte/Ende Oktober starten. 

Naturkindergarten Lipburg: Die Baumaß-
nahme wird wie bei dem vorab erfolgten 
Vororttermin beim Naturkindergarten noch 
circa 8-9 Wochen dauern. 

Schulsanierung René-Schickele-Schule: 
Architekten und Fachplaner arbeiten ge-
genwärtig an der Grundlagen- und Koste-
nermittlung sowie im Anschluss an einer 
groben Entwurfsplanung. Die Ergebnisse 
werden voraussichtlich im Januar 2022 vor-
gestellt. 

Kindergarten Birkenweg: Von Architekten-
seite erfolgte eine Wirtschaftlichkeitsanaly-
se mit drei Varianten für den möglichen Um-
gang mit dem Bestandsgebäude. Zudem 
werden Fördermöglichkeiten geprüft. 

Die Kanalsanierung in Lipburg und 
Schweighof soll noch 2021 ausgeschrieben 
und im Frühjahr 2022 ausgeführt werden. 

Brückensanierung: Die Beschichtungs-, 
Erd- und Straßenbauarbeiten für die Brü-
ckensanierung sind fast vollständig abge-
schlossen- Die Abschlussarbeiten am Gelän-
der sollen bis Ende Oktober abgeschlossen 
sein. 

Die Gehwegsanierung im Ortsteil 
Schweighof wurde ausgeschrieben. Die Un-
terlagen werden in Kürze geliefert und dem 
Gemeinderat vorgelegt. 

Fußweg Schmiedsmatt: Hier wurde ein 
Leistungsverzeichnis an die verschiedenen 
Angebotssteller übermittelt. Sobald die Er-
gebnisse vorliegen, wird das Thema im Ge-
meinderat und Ortschaftsrat besprochen. 

19.10.2021: 
Am 14. Oktober eröffnete Frau Berger ihr 
Yoga-Studio „Yin & Yoga“ in der Wilhelm-
straße. YinYoga ist das klassische – noch 
eher unbekannte – Yoga. Es handelt sich 
dabei um ein eher passives Yoga, bei dem 
die einzelnen Positionen mehrere Minuten 
beibehalten werden. YinYoga ist ein ganz-
heitliches Konzept, was gleichermaßen auf 
Körper und Geist einwirkt. Wir wünschen 
Frau Berger viel Glück und Erfolg bei ihrem 
Herzensprojekt! 

20. bis 21.10.2021: 
An zwei Tagen hat das Forum Junge Bür-
germeister  der Verwaltungsschule des Ge-
meindetages   in Stuttgart stattgefunden. 
Hier sollen Jungbürgermeistern Hilfsmittel 
an die Hand gegeben werden, wie sie z.B. 
effizienter arbeiten und ihre Außenwirkung 
verbessern. 

25.10.2021 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
des Gemeindetages und anschließender 
kommunalpolitischer Kundgebung in 
Stuttgart unter dem Thema „Städte und 
Gemeinden: Wegweiser in die Zukunft.“ 
Hier hat unter anderem Ministerpräsident 
Kretschmann eine Ansprache gehalten. 

Ihr 
Vincenz Wissler 
Bürgermeister 

Aus dem Bauausschuss: 
Der Bauausschuss hat zu dem Bauantrag auf Umbau einer Scheune zu einer Gästewohnung, Errichtung eines Treppenturms und Er-
richtung einer Dachgaube auf dem Grundstück Flst.Nr. 1246/1, Weilertalstraße 55 sein Einvernehmen erteilt. Die Stellplatzsituation ist 
seitens der Baurechtsbehörde zu überprüfen. Beim Bauantrag zum Umbau der besteh. Pizzaria zu einem Restaurant über 2 Stockwerke 
/ Umbau DG zu zwei Wohnungen, auf dem Grundstück Flst.Nr. 115, Kaiserstr. 2 wurde der Ablösung von Kfz-Stellplätzen zugstimmt. 

R a t h a u s  I n f o r m a t i o n e n

Neues aus dem Rathaus – 
 4. Oktober bis 25. Oktober 2021  
05.10.2021: 
Teilnahme an Onlinezugangsgesetz-Schu-
lung, da bis Ende 2022 Bund, Länder und 
Kommunen alle Verwaltungsleistungen 
über Verwaltungsportale auch digital anbie-
ten sollen. Das bedeutet, dass mehrere tau-
send Verwaltungsdienstleistungen bis da-
hin digitalisiert sein müssen. Ziel ist es nun, 
zusammen die Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) zum Erfolg zu führen. 
In Weil am Rhein hat die Verwaltungsrats-
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Yin und Yoga - Neueröffnung 
Yogastudio am 14. Oktober 2021 
Zur Person 
Frau Berger ist in Badenweiler aufgewach-
sen und lebte die letzten 11 Jahre in Nord-
deutschland. Seit 2013 ist sie Yoga-Lehrerin 
und unterrichtete im eigenen Studio an der 
Nordsee. 
Vor einigen Jahren hatte sie selbst einen 
schweren Bandscheibenvorfall und die Ärz-
te wollten sie operieren. Glücklicherweise 
entschied sie sich dagegen und bekam die 
Beschwerden mit Yoga in den Griff. 
Die große Leidenschaft war geweckt. Um 
an den Wurzeln des Yogas zu sein, machte 
sie eine fundierte Yogalehrerausbildung in 
einem Ashram in Nordindien bei indischen 
Lehrmeistern. 
Die Sehnsucht nach der Heimat und ihre Lei-
denschaft für Yoga weiterzugeben, hat sie 
wieder nach Badenweiler zurückgebracht. 
Hierbei hat sie sich vor allem auf YinYoga 
spezialisiert. 

Was ist YinYoga? 
YinYoga ist eine bislang noch nicht so be-
kannte Yogaausrichtung. YinYoga wird auch 
Faszienyoga genannt. Es handelt sich dabei 
um ein eher passives Yoga, bei dem die ein-
zelnen Positionen zwischen 3-10 Minuten 
beibehalten werden. YinYoga ist ein ganz-
heitliches Konzept, was gleichermaßen auf 
Körper und Geist einwirkt. 
Auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen und 
der Erfahrungen ihrer vielen Schüler und 
Kursteilnehmer praktiziert sie aus Überzeu-
gung YinYoga. YinYoga hat einen großen Ef-
fekt bei Schmerzen/chronischen Erkrankun-
gen und seelischen Problemen und führt zu 
einer Verringerung der Symptome bis hin 
zur Beschwerdefreiheit. Die Schnelligkeit 
der Erfolge ist von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. Die Beweglichkeit und ein bes-
seres Körpergefühl stellen sich aber schon 
nach wenigen Kurseinheiten ein. 
Es soll nicht nur dem Körper guttun, sondern 
auch der Seele. Verspannungen des Körpers 
wie auch des Geistes können gelöst werden 
– wenn man sich auf die Übungen einlässt. 
Die Kursteilnehmer dürfen lernen, ggf. ihren 
Blickwinkel zu ändern, das Positive im Leben 
zu sehen. Im Yogaunterricht bei Britta Ber-
ger geht es nicht nur um die Asanas (Kör-
perübungen), sondern auch um die innere 
Haltung für ein stabiles Fundament. Zudem 
sollen die Schüler auch Eigenverantwortung 
über ihren Körper übernehmen und mit ent-
scheiden, was gut für sie ist. 

Für wen ist es geeignete? 
„Jeder der atmen kann, kann Yoga machen!“ 
Jeder Interessierte ist willkommen. Es gibt 
keine Barriere bei Alter oder Gewicht. Es ist 
kein sportlicher Wettbewerb. 

Kurse/Termine 
Die Kurse finden in Blockeinheiten statt 
und bestehen jeweils aus zehn Einheiten. 
Kursbeginn war am 14. Oktober 2021. Ein 
Einstieg zum laufenden Kurs, Einzelstunden 
oder eine Kursschnupperstunde sind jeder-
zeit möglich. 

Es gibt auch einen Spezialkurs für Menschen 
mit sehr starken körperlichen Einschrän-
kungen. Dieser Kurs wird mit maximal vier 
Teilnehmern belegt. Die Übungen finden 
liegend auf der Matte und/oder auf dem 
Stuhl statt. Die einzige Voraussetzung ist der 
Wille, etwas für sich selbst zu tun und in der 
Lage zu sein, vier Stufen zum Yoga-Studio zu 
überwinden. 

Kontakt 
Yin und Yoga
Britta Berger
Wilhelmstrasse 16, 79140 Badenweiler
www.yin-und-yoga.de
yin-und-yoga@gmx.de 

Wir wünschen Frau Berger einen guten Start 
in Badenweiler und viel Erfolg! 

 

Das Ensemble Da Capo wird die ganze Feier 
mit ausgesucht originellen amerikanischen 
Kompositionen eröffnen. 
Die Laudationes bzw. die Vorstellung der 
wissenschaftlichen Arbeiten der fünf For-
schungspreisträgerinnen werdem von den 
folgend genannten Professor*innen über-
nommen (alphabetische Ordnung): Prof. Dr. 
Ridvan Askin (Basel), Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. 
h.c. Elisabeth Cheauré (Freiburg), Prof. Dr. 
Samuel Ludwig (Mulhouse), Prof. Dr. Christi-
an Mair (Freiburg) und Prof. Dr. Sophie Man-
trant für Strasbourg. 

Durch die Ausweitung der akademischen 
Institutionen wurde auch das Spektrum 
der wissenschaftlichen Arbeiten, d. h. Mas-
terarbeiten und eine Dissertation, so breit 
und spannend wie nie zuvor. So wurde etwa 
mit der Freiburger Dissertation zu dem „Kul-
turakteur“ René Fülöp-Miller ein beeindru-
ckendes slawistisches Thema aufgegriffen, 
das die USA und Europa gleichermaßen 
berührt. 
  
Die Preisträgerinnen wurden von jeder Uni-
versität durch eigene Preisfindungsjurys 
ausgesucht, die Forschungspreisträgerin-
nen sind: Clothilde Daumas (Strasburg), 
Miriam Neuhausen (Freiburg), Katja Plachov 
(Freiburg), Sofie Sabbioni (Basel) und Cynth-
ia Tran (Mulhouse). Die bei früheren Preis-
verleihungen häufig zusätzlich noch ver-
gebenen „nominee awards“ (akadmische 
Anerkennung) wurden wegen der Auswei-
tung der eigentlichen Forschungspreise auf-
gegeben. 

Die Vorträge werden teils auf Deutsch und 
teils auf Englisch vorgetragen werden. Für 
die deutschen Vorträge werden französi-
sche Übersetzungen für die auswärtigen 
Gäste ausgelegt. 

Der Stuttgarter Künstler Rolf Lorenz wird sei-
ne zu den Erzählungen von Crane inspirier-
tes Bild „And reason there was not“ vorstel-
len, eine eigenständige Interpretation des 
distanzierten Verhältnisses Cranes zu den 
Naturgewalten. 
  
Nach den Vorträgen lädt BM Wissler alle 
Gäste zum Stehempfang mit Wein und Gu-
gelhupf ins Kurhausfoyer. 

Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck (Freiburg), 
der 2007 zusammen mit Badenweiler den 
Preis ins Leben gerufen hat und bis heute 
zusammen mit Heinz Setzer Planung und 
Organisation durchführt, wird dort den ge-
rade erschienenen Band neu übersetzter 
Crane-Erzählungen „Die tristen Tagen von 
Coney Island“ vorstellen, für den er das 
Nachwort geschrieben hat. 

Wie immer ist die Teilnahme an der Cra-
ne-Feier kostenlos. 

Wegen der Corona-Pandemie wurde für 
die Teilnahme die 2G-Regel (genesen oder 
geimpft) vereinbart. 

 

Crane-Forschungspreis mit  
großem akademischem  
Aufgebot von vier Universitäten 
aus drei Ländern. 
Letzte Infos zur Preisverleihung am 150. 
Geburtstag Stephen Cranes. 
Die an Allerheiligen ab 16 Uhr im Jardin-Saal 
des Kurhauses beginnende Stephen Cra-
ne-Forschungspreisverleihung wird erst-
mals von Professoren der vier Eucor-Uni-
versitäten: der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i. Br., der Universität Basel, der Uni-
versité de Haut Alsace Mulhouse und der 
Université de Strasbourg mitgestaltet wer-
den. 

Bürgermeister Vincenz Wissler wird zu Be-
ginn die Gäste begrüßen und am Ende nach 
den „Laudationes“ auf die Preisträgerinnen 
traditionell die Urkunden an die Preisträge-
rinnen überreichen. 

Museumsleiter Heinz Setzer wird die span-
nende Geschichte der Crane-Tradition 
des Heilbads, die bis ins Jahr 1956 zurück-
reicht, in kurzen Strichen, aufzeigen. Die-
se Crane-Gedenkkultur ließ Badenweiler 
stellenweise zum wichtigsten Ort der Cra-
ne-Rezeption des Kontinents und zur tran-
satlantischen Amerika-Brücke werden. 
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Sanierung Straßenschächte in 
Badenweiler und Schweighof 
In den nächsten Wochen werden in Baden-
weiler sowie im Ortsteil Schweighof defekte 
oder lose Regen- und Schmutzwasserkon-
trollschächte durch die Firma Schmutz&-
Barth GmbH repariert. Die Arbeiten werden 
vorwiegend durch eine halbseitige Sper-
rung vorgenommen, sodass es hier teilweise 
zu Beeinträchtigungen kommen kann. 

Im Bereich der Klemmbachstraße zwischen 
Guggmühlenweg und Ortsverwaltung so-
wie der Hochwaldstraße/Ecke Moltkestraße 
ist eine Reparatur nur durch eine Vollsper-
rung möglich. 

In der Hochwaldstraße/Ecke Moltkestraße 
wird für die erste Schachtreparatur die Um-
leitung über die Hochwaldstraße und Molt-
kestraße Bergwärts Richtung Blauen-/Kan-
derner Straße und für die zweite über die 
Hochwaldstraße und Moltkestraße Talwärts 
Richtung Luisenstraße geführt. 

Die Klemmbachstraße wird von Badenwei-
ler/Oberweiler kommend ab Guggmühlen-
weg sowie von der Sirnitz herkommend ab 
Lindenstraße für ca. eine Woche gesperrt 
sein. Die Umleitung wird von Badenweiler 
kommend über den Guggmühlenweg füh-
ren. In dieser Zeit gilt im Guggmühlenweg 
Einbahnstraßenverkehr. Von der Sirnitz 
kommend führt die Umleitung über die Lin-
denstraße und Badstraße. Die Sperrung er-
folgt in der KW44. 
  
Die Umleitungsstrecken sind jeweils 
ausgeschildert.  
Die jeweiligen Grundstückszufahrten sind 
uneingeschränkt anfahrbar. Der Busverkehr, 
die Müllabfuhr, Rettungswagen und Feuer-
wehr werden nicht eingeschränkt. Die An-
fahrt des Kindergartens ist in dieser Zeit nur 
über Badenweiler möglich. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Herrn 
Risch vom Bauamt unter 07632/72-135 oder 
philipp.risch@gemeinde-badenweiler.de 
wenden. 

Wir bitten um Beachtung! 

Ihre 
Gemeindeverwaltung Badenweiler 

Breitbandausbau  
Lipburg-Sehringen 
Messprüfung durch die Zuschussbehörde 
ateneKOM 
- erneuter Aufruf zur Teilnahme -  

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
die ateneKOM ist der zuständige Projekt-
träger des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) bei der 
bundesweiten Breitbandförderung. Die Ge-
meinde Badenweiler hat über dieses Förder-
programm, sowie zusätzlich durch das För-
derprogramm des Landes, Zuwendungen in 
Höhe von rund 143.000 Euro erhalten, um 
den Ortsteil Lipburg-Sehringen mit schnel-
lem Internet zu versorgen. Der Breitband-
ausbau ist seit März 2020 abgeschlossen 
und die schnelleren Tarife seither buchbar. 

Zur Überprüfung, ob die Förderrichtlinien ein-
gehalten wurden, findet unter anderem eine 
sogenannte Außenprüfung statt. Der erste 
Teil dieser Außenprüfung hat bereits im April 
2021 stattgefunden. Hierbei wurden u. a. die 
neuen bzw. aufgerüsteten Verteilerkästen 
sowie die Tiefbaustrecke besichtigt. Teil zwei 
dieser Außenprüfung steht nun noch eine 
Messprüfung an. Hierbei wird überprüft, ob 
die im Zuwendungsbescheid geforderte Ge-
schwindigkeit auch tatsächlich vorhanden ist. 

Für diese Messprüfung benötigen wir die Un-
terstützung der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, da die Messung direkt an den Anschluss-
punkten in den Häusern erfolgen muss. 

Leider haben sich bisher nur wenige Ein-
wohnerinnen und Einwohner gemeldet, 
sodass wir hiermit nochmals um Ihre Unter-
stützung bitten möchten. 

Wir bitten Sie, sich bei Interesse einer sol-
chen Messung bei Herrn Risch vom Bauamt 
der Gemeinde Badenweiler unter breitband-
ausbau@gemeinde-badenweiler.de unter 
Angabe Ihrer Kontaktdaten und der von 
Ihnen gebuchten Geschwindigkeit bis zum 
05.11.2021 zu melden. 

Berücksichtigt werden können nur An-
schlussnehmer und Anschlussnehmerinnen, 
die Ihren Tarif bei der Deutschen Telekom 
sowie mindestens 50 MBit/s gebucht ha-
ben. Bei mehr als 10 Interessenten entschei-
det die ateneKOM wo die Messprüfungen 
stattfinden. Geplant ist die Messprüfung für 
Anfang Dezember. Der genaue Termin mit 
Angabe der Uhrzeit für die Messprüfung 
wird den Interessenten zwei Wochen vorher 
bekannt gegeben. 

Die Messprüfung würde wie folgt ablaufen: 
zwei Beauftragte der ateneKOM, ein bis zwei 
Techniker der Telekom Deutschland GmbH 
und ein Mitarbeiter der Gemeinde Baden-
weiler werden zu Ihnen nach Hause kom-
men und die Messung direkt an der TAe-Do-
se vor dem Router vornehmen. Die Messung 
wird ca. 45 Minuten beanspruchen. 
Sollten Sie weitere Fragen haben dürfen Sie 
sich gerne an Herrn Risch unter der oben ge-
nannten Mailadresse wenden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung 
Ihr 
Vincenz Wissler - Bürgermeister 

Aufruf an alle Gebäude-  
und Grundstücksbesitzer  
aus Sehringen 
Sirene auf privatem Gebäude 
Der Ortsteil Sehringen wird von der Sirene in 
Lipburg nicht ausreichend beschallt. 
Um hier im Katastrophenfall die Bevölke-
rung gut hörbar warnen zu können, stellt 
sich die Frage nach einem Standort. Die 
Gemeinde hat in Sehringen kein Gebäude, 
auf welches eine Sirene installiert werden 
könnte. 
Aus diesem Grund werden mit diesem Auf-
ruf die Sehringer Gebäude- und Grund-
stückseigentümer angefragt, ob sich je-
mand vorstellen kann, eine Sirene auf dem 
Dach eines Privatgebäudes installieren zu 
lassen. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, eine Sire-
ne am Mast auf einem freien Grundstück zu 
stellen. Für diesen Fall verfügt auch die Ge-
meinde über einzelne Grundstücke. 
Sollten Sie sich als Gebäude- und Grund-
stückseigentümer vorstellen können, eine 
Sirene bei sich installieren zu lassen, melden 
Sie sich bitte bis 08.11.2021 bei Rechnungs-
amtsleiterin Sonja Dahlmann, Tel. 07632/72-
127 oder per Email: sonja.dahlmann@ge-
meinde-badenweiler.de 
 

Neues aus dem Ordnungsamt 
Pflanzendiebstahl: 
Dem Ordnungsamt wurden in den letz-
ten zwei Wochen mehrere Diebstähle von 
Kübelpflanzen, Pflanzentöpfen und Dekora-
tionssteckern im Bereich der Friedrichstraße 
gemeldet. Beobachtungen die zu den ge-
nannten Vorfällen gemacht wurden, können 
dem Ordnungsamt gemeldet werden. 
Da sich Gäste und Einwohner an einer schö-
nen Bepflanzung in Badenweiler erfreuen, 
fordern wir alle auf, sich nicht an fremden 
Eigentum zu bereichern oder dieses zu be-
schädigen. 
  
Illegale Müllablagerung: 
Am 14. Oktober wurden in der Luisenstraße/
Ecke Moltkestraße neun Müllbeutel mit 
Hausmüll abgestellt. Illegale Müllablage-
rung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, 
welche mit empfindlicher Geldbuße ge-
ahndet werden kann. Bitte entsorgen sie 
ihren Hausmüll über die GRAUE TONNE, ihre 
Mitmenschen und die Gäste Badenweilers 
schätzen ein sauberes und schönes Ortsbild. 

Erneuerung Wasserleitung 
Bürgelnweg und Am  
Farnbuck Ortsteil  
Lipburg-Sehringen 
Hiermit teilen wir mit, dass der Bau-
beginn der Erneuerung der Wasser-
leitung voraussichtlich in der KW 45 
(08.11.2021) stattfinden wird. 

Der erste Bauabschnitt erfolgt vom 
Hochbehälter bis zur Straße „Am Farn-
buck“. 

Wir bitten um Beachtung und danken 
für Ihr Verständnis 
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Sperrung Parkplatz Süd  
am 30. Oktober 2021 
Wegen einer Veranstaltung der Feu-
erwehr Badenweiler wird die mittlere 
Ebene des Parkplatzes Süd (Stellplätze 
für Wohnmobile und Wohnanhänger) 
den gesamten Samstag gesperrt sein. 

Forstliche Verkehrssicherungs-
maßnahmen im Müllheimer 
Stadtwald im November 
Begehbarkeit des Waldes im Bereich 
Moosmatt und Eichbuckweg stark  
eingeschränkt 

Im November unternimmt das Kreisfor-
stamt sogenannte forstliche Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen im Müllheimer 
Stadtwald oberhalb der Straßen „In der 
Moosmatt“ und „Eichbuckweg“. 
Während der notwendigen Forstarbeiten 
ist die Begehbarkeit des Waldes in diesem 
Bereich stark eingeschränkt 

Die Sicherungsmaßnahmen sind in Folge 
von Starkregenereignissen in diesem Früh-
sommer erforderlich, wodurch alte Eichen 
aus dem Waldgebiet auch in der Nähe zur 
Wohnbebauung umgefallen waren. Bei der 
Bebauung der beiden Wohngebiete wurde 
seinerzeit der heute übliche Regelwald-
abstand von 30 Metern nicht eingehalten, 
wodurch hier eine hohe Gefährdung be-
steht. 
  
Im Waldstück oberhalb der Straße „Eich-
buckweg“ ist ein Waldbiotop betroffen, 
dessen Beeinträchtigung von der unteren 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
vorab geprüft wurde. Zum Schutz der hier 
vorkommenden Tier- und Insektenarten 

bleiben bei möglichst vielen Bäumen die 
Stämme stehen und werden nur soweit ge-
kürzt, damit eine Gefährdung von Häusern 
und Bewohnern ausgeschlossen werden 
kannn. Das restliche Stammholz und das 
Baumkronenmaterial bleiben als Totholz 
im Wald. Davon kann beispielsweise der 
hier vorkommende Hirschkäfer profitieren. 
  
Zu den Karten: 
Die beiden betroffenen Waldgebiete ober-
halb des Wohngebiets Moosmatt (links) und 
oberhalb des Eichbuckwegs (rechts) sind in 
den Karten schwarz schaffiert. Die karierte 
Fläche markiert das von der Verkehrssiche-
rungsmaßnahme betroffene Waldbiotop. 

Malteser Hilfsdienst e. V. 
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für „Mobilen Einkaufswagen“ gesucht

Malteser starten neues Projekt für Seniorinnen und Senioren / Zwei Infoabende in Ba-
denweiler 

Ältere oder kranke Menschen, die nicht mehr mobil sind, aber weiter am sozialen Le-
ben teilnehmen möchten, können mit dem „Mobilen Einkaufswagen“ ihre Besorgungen 
selbst erledigen. Zum Projektstart Anfang 2022 suchen die Malteser ehrenamtliche Fah-
rerinnen oder Fahrer mit PKW-Führerschein und Begleitpersonen, die diese Menschen 
etwa einmal die Woche beim Einkaufen begleiten möchten.   

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer holen Seniorinnen und Senioren oder kran-
ke Menschen zu Hause ab und fahren sie zum Einkaufsort. Sie leisten Hilfe beim Ein- und 
Aussteigen, begleiten beim Einkauf und helfen im Anschluss, die Einkäufe ins Haus zu 
tragen. Der Zeitaufwand für das Engagement umfasst etwa einen Vormittag bzw. Nach-
mittag pro Woche.   

Alle Ehrenamtlichen, die sich das Fahren vorstellen können, erhalten ein Fahrtraining, 
alle einen Erste-Hilfe-Kurs sowie eine Einweisung zum Umgang mit Rollstühlen und 
Gehhilfen. Sie sind über die Malteser versichert und treffen sich regelmäßig zum Aus-
tausch.   
  
Interessierte sind zu einem unverbindlichen Infoabend eingeladen. 
  
Mittwoch, 03.11.2021, Uhrzeit 19:00h 
Ort: Kurhaus Badenweiler
Bei Fragen wenden Sie sich bitten an Anne Simmler
 (anne.simmler@malteser.org oder 0761/45525315)

Achtung:  
Die Uhr wird umgestellt!! 
In der Nacht von Samstag, 30. Oktober 
auf Sonntag, 31.Oktober 2021 wird die 
Uhr von Sommer – auf Winterzeit um-
gestellt. 
  
Dabei wird um 3.00 Uhr die Uhr um 
eine Stunde zurückgestellt. 
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Die Wasserhärte  
der Gemeinde Badenweiler und für alle 
Ortsteile beträgt 11° d.H. dies entspricht 
2,0 mmol/l Gesamthärte. Dieser Wert wurde 
am 25.10.2021 gemessen.  
  
Die Härtegrade sind folgenden 
Bereichen zuzuordnen: 
•	 Härtebereich 1   (weich) 

0 bis 7 °dH  bis 1,3  mmol/l 

•	 Härtebereich 2   (mittel) 
8 bis 14 °dH   1,3-2,5  mmol/l 

•	 Härtebereich 3   (hart) 
15 bis 21 °dH  2,5-3,8 mmol/l 

•	 Härtebereich 4   (sehr hart) 
22 bis 29 °dH   über 3,8 mmol/l 

  
Ein Grad dH entspricht 0,179 mmol/l. 
  
 

A b f a l l - Ve r w e r t u n g

Graue Tonne:  
(Restmüll) 10. November 2021   
 
Papiertonne: 10. November 2021 
  
Gelber Sack: 10. November 2021 
 
Biotonne: 04. November 2021 
  
Schadstoff sammlung Parkplatz Ost 
06. November 2021 13.00 – 16.00 Uhr 
 
Nähere Informationen zu Abfallfragen fi n-
den Sie auf der Homepage 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 

Fit durch den Herbst mit der 
DRK-Gymnastik in Badenweiler 
Unter besonderen Schutzvorkehrungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
ist kürzlich die DRK-Gymnastik in Badenwei-
ler wieder gestartet. Das beliebte Angebot 
mit der Übungsleiterin Margarete Schwald 
fi ndet wöchentlich immer donnerstags von 
10 bis 11 Uhr im Foyer des Kurhauses (EG) in 
Badenweiler statt. Die Gymnastik ist speziell 
auf die Bedürfnisse der Generation 60plus 
zugeschnitten und bietet die Möglichkeit 
sich entsprechend für das Alter fi t zu halten. 
Die Gymnastikübungen in freundlichem, 
familiärem Klima berücksichtigen alle Kör-
perregionen. Je nach Bewegungsausmaß 
und Intensität dienen sie der Lockerung, 
Dehnung, Mobilisation, Stabilisierung und 
Kräftigung. 
Das Gesundheitskonzept der DRK-Bewe-
gungsprogramme sieht unter anderem das 
Führen einer Teilnehmerliste und die Einhal-
tung der Abstandsgebote vor. Eine Teilnah-
me ist nur unter Beachtung der 3G-Regel 
möglich (Teilnahme nur wenn geimpft, ge-
testet oder genesen). Die Gymnastik in Ba-
denweiler ist als fortlaufendes Angebot ge-
plant - abgerechnet wird immer nach zehn 
Kurseinheiten. Diese kosten 25 Euro. 
Wer sich näher über die DRK-Gymnastik 
informieren möchte, kann sich telefonisch 
an die Übungsleiterin Margarete Schwald, 
Telefon 07626/7421, oder an die DRK-Ser-
vicestelle Seniorenarbeit, 07631/1805-15, 
wenden. 

7-Tages-Inzidenz des RKI 

Inzidenz 
(RKI)

Stadt 
Freiburg

LKR Breisgau- 
Hochschwarz-
wald 

26.10. 156,3 105,0

25.10. 161,1 109,9

24.10. 149,4 105,0

23.10. 133,8 89,5

22.10. 120,4 87,6

21.10. 103,1 83,4

20.10. 85,7 69,8
  
7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz
  3,8

Covid-19- Fälle aktuell 
auf Intensivstationen 230 (+10)
  Stand: 26.10.2021 

Da ursprünglich positive Schnell-
testergebnisse immer öfter mittels 
negativem PCR-Ergebnis dem Ge-
sundheitsamt übermittelt werden, 
können die Zahlen Schwankungen 
unterliegen. 
 
Aktuelle Fallzahlen und weitere 
Information unter: 
www.lkbh.de/corona

S e n i o r e n

K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n

Gottesdienstplan für Badenweiler
und Außenorte 
Donnerstag, 28.10.2021 
Badenweiler 
15:00 Uhr  Ökumenische Themenreihe 

„Mehr als Kaff ee und Kuchen“ 
 Thema: Martin Luther und die 

95 Thesen;  Referentin: Pfrin Dr. 
Gabriele Mayer, in der Kirche 

Wochenspruch: 
Einen andern Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus.  1.Korinther 3,11 
  
Sonntag, 31.10.2021 
Badenweiler 
09:30 Uhr  Gottesdienst zum 

Reformationsfest, Pfrin Mayer 
  
Wochenspruch: 
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 
werden Gottes Kinder heißen.  Matthäus 5,9 
 
Sonntag, 07.11.2021 
Badenweiler 
09:30 Uhr Gottesdienst, Pfrin Mayer 
  
Anmeldepfl icht zu allen Gottesdiensten 
in Badenweiler 
Unter Beachtung der geltenden Vorschrif-
ten wie Abstand einhalten, Mund- und Na-
senmasken tragen, sowie Singen mit der 
Maske fi nden in der evangelischen Paulus-
kirche in Badenweiler auch in den Zeiten 
mit Einschränkungen Gottesdienste statt. 
Am Sonntagmorgen beginnt die rund 
30-minütige Feier um 9.30 Uhr. Und jeden 

zweiten Mittwoch bieten wir um 19:30 Uhr 
eine kurze musikalische Abendandacht an. 
Änderungen werden bekannt gegeben. An-
melden sollten Sie sich telefonisch über die 
Nummer des Pfarramtes: 07632/387 (gege-
benenfalls auf den Anrufbeantworter spre-
chen) oder per Mail bei der Pfarramtsadres-
se: badenweiler@kbz.ekiba.de 
 
Bücherei:  Die Bücherei  ist während der 
Umbauphase des Gemeindehauses ge-
schlossen. Ausgeliehene Bücher können 
zu den Bürozeiten im Pfarramt abgegeben 
werden. 
  
Kirchenmusik/Kantorei/
Gospelchor „Taktlos“: 

Ansprechpartner ist Herr Nonnenmacher - 
Tel.: 07631 740979 

Bläserkreis: Hr. Suger Tel.: 07631 173657 

Pfadfi nder: Die Gruppenstunden der Pfad-
fi nder im Evangelischen Gemeindezentrum 
Badenweiler können bei der Stammesführe-
rin: Torge Hiort; E-Mail: w.l.v.h@gmx.de, oder 
Handy: 015231989227 erfragt werden. 
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GOTTESDIENSTE
Samstag, 30.10.2021 
18.30 Uhr  Heilige Messe in Müllheim  

(Pfarrer Maier)

Sonntag, 31.10.2021 
09.30 Uhr  Hubertusmesse, gestaltet von 

der Jagdhornbläsergruppe 
Markgräflerland (Pfarrer Mau-
rer), für Margarete Bohnert, in 
einem besonderen Anliegen

11.00 Uhr  Heilige Messe für die Seelsor-
geeinheit in Müllheim (Pfarrer 
Kreutler)

Montag, 01.11.2021 
09.30 Uhr  Heilige Messe (Pfarrer Maier)
11.00 Uhr  Heilige Messe in Müllheim 

mitgestaltet vom Kirchenchor 
(Pfarrer Maier)

16.00 Uhr  Haus Bethesda: Wort-Gottes- 
Feier (PRef’in Röser)

Dienstag, 02.11.2021 
18.30 Uhr  Heilige Messe zu Allerseelen für 

die Verstorbenen des vergange-
nen Jahres aus Badenweiler und 
Müllheim (Pfarrer Maurer)

Donnerstag, 04.11.2021 
16.50 Uhr  Rosenkranzgebet
17.30 Uhr  Heilige Messe, im Anschluss 

Beichtgelegenheit  
(Pfarrer Maurer)

INFORMATIONEN

Gemeinsam schweigen

Jeden Montag, 18:30 – 19:00 Uhr und jeden 
Freitag, 7:00 – 8:10 Uhr
Ort: Kath. Kirche St. Peter Badenweiler 
(Treffen vor der Sakristei)

Handauflegen in der Kirche St. Peter

Im Urchristentum und in den ersten Jahr-
hunderten unserer Kirche war das Hand-
auflegen ein nahezu selbstverständliches 
Mittel heilender Berührung.

Das Matthäusevangelium (Mt 9,8) spricht 
davon: „Umsonst habt ihr empfangen, um-
sonst sollt ihr geben.“

So möchten wir im Handauflegen dem hei-
lenden Wirken Gottes Raum geben, als Bo-
ten seiner Liebe und Gnade. Sein Wille ge-
schehe in allem, was geschieht.
Wir sind fünf erfahrene Personen, die bis auf 
weiteres jeden zweiten Mittwoch im Monat 
von 16 bis 18 Uhr in der kath. Kirche St. Peter 
in Badenweiler das kontemplative Handauf-
legen praktizieren.

Gerne gehen wir im Vorfeld auf Fragen und 
Gesprächswünsche ein.

Die Anmeldungen bitte bis spätestens 
Dienstag 15 Uhr bei Marietta Dietmann: 
dietmann@posteo.de oder Telefon: 07631-
15578.

Die aktuellen Corona-Verordnungen 
werden eingehalten.

Kleine Stationen in der  
Kirche St. Peter - Klagemauer

Seit November 2020 ist in der Kirche St. Pe-
ter eine Station einer kleinen Klagemauer 
installiert. Kirchenbesucher und Kirchen-
besucherinnen können dort Textrollen mit 
Anliegen, Bitten und Dank in den Mauerstei-
nen der Kirche ablegen. 

Die Texte werden jedes Jahr im Osterfeuer 
der Osternacht verbrannt. 

B a d e n w e i l e r  To u r i s m u s  G m b H

Badenweiler Tourismus GmbH
Luisenstraße 5, 79410 Badenweiler
info@tourismus-badenweiler.de
www.badenweiler.de 
Tel. +49 7632 21896-0 

Öffnungszeiten Kurhaus: 
täglich von 10 - 18 Uhr

Öffnungszeiten der Tourist-Information 
(im Kurhaus): 
Mo, Di, Do, Fr.  9.00 -17.00 Uhr
Mi. 9.00 - 12.00 Uhr und
 13.00 - 17.00 Uhr
Sa, So, Feiertage geschlossen

 ̍DONNERSTAG, 28.10.2021 

13:30 Wandern in den Reben – Besuch des 
Winzerkellers Auggener Schäf eG mit Wein-
probe. Anmeldung bis 11:30 Uhr am Veran-
staltungstag  in der Tourist-Info erforderlich 
Treffpunkt: vor der Tourist-Info am Kurhaus 

15:15 Botanische Führung durch den Kur-
park 
Treffpunkt: vor der Tourist-Info am Kurhaus 

20:15   Wunschkonzert mit dem Kurensemb-
le „Da Capo“ Kurhaus, Eintritt frei 

NEU: jeden Donnerstag sind einige Einzel-
handelsgeschäfte 
in Badenweiler bis 21 Uhr für Sie geöffnet 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 ̍ FREITAG, 29.10.2021 

10:00 Morgengymnastik der Skizunft Ba-
denweiler Atrium Lounge im Kurhaus 
Teilnahme kostenlos. Ansprechpartner Wolf-
gang Reinsch Tel. 0172 7273470 

16:00  Nachmittagskonzert mit dem Kuren-
semble  „Da Capo“  Kurhaus, Eintritt frei 

16:00 Weinprobe unter fachkundiger Lei-
tung mit der  Winzergenossenschaft Wein 
& Hof Hügelheim eG. Anmeldung bis 12:00 
Uhr am Veranstaltungstag  in der Tourist-In-
fo erforderlich Kurhaus 

20:15  Abendkonzert mit dem Kurensemble 
„Da Capo“  Kurhaus, Eintritt frei 
  

 ̍ SAMSTAG, 30.10.2021 

13:00 Shinrin Yoku 
Eintauchen in den Wald mit allen Sinnen 
Veranstalter und Ansprechpartner: Susanne 
Bodinus 
Anmeldung per Tel.: +49 (0) 151 221 477 55 
oder Mail: susanne.bodinus@t-online.de 

16:00   Führung durch den Park der Sinne – 
aktives Eintauchen in die Welt der Sinne 
Anmeldung bis 15:30 Uhr am Vortag in der 
Tourist-Information erforderlich 
Treffpunkt: am Info-Pavillon beim Eingang 
des Parks 

16:00  Nachmittagskonzert mit dem Kuren-
semble  „Da Capo“  Kurhaus, Eintritt frei 

 ̍ SONNTAG, 31.10.2021 

11:00 Vormittagskonzert mit dem Kuren-
semble „Da Capo“ Kurhaus, Eintritt frei 

11:00  Führung durch die Römische Badrui-
ne. Treffpunkt: Eingang Römische Badruine 

16:00 Nachmittagskonzert mit dem Kuren-
semble  „Da Capo“ Kurhaus, Eintritt frei 

20:15 Lesung mit Martin Lunz: Christian 
Morgenstern – „Längst gesagtes wiedersa-
gen, hab‘ ich endlich gründlich satt“ 
Kurhaus, Annette-Kolb-Saal 

 ̍MONTAG, 01.11.2021 - ALLERHEILIGEN

14:00 Literarischer Spaziergang
mit Rolf Langendörfer: 150. Geburtstag von 
Stephen Crane. Veranstalter: Ev. Kirchenge-
meinde Badenweiler
Treffpunkt: Eingang Kurhaus

16:00 Verleihung des Stephen-Crane-For-
schungspreises für Nordamerika-Studien 
der Gemeinde Badenweiler, der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg und den Universi-
täten Basel, Mulhouse und Strasbourg
Kurhaus, Saal: Le Jardin

 ̍MITTWOCH, 03.11.2021

13:30 Wanderung zur Himmelswiese
Anmeldung bis 11:30 Uhr am Veranstal-
tungstag in der Tourist-Info erforderlich
Treffpunkt: vor der Tourist-Info am Kurhaus

16:00 Nachmittagskonzert mit dem Kuren-
semble „Da Capo“ Kurhaus, Eintritt frei 
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K u l t u r e l l e  Ve r a n s t a l t u n g e n

V H S  •  M u s i k s c h u l e

Nähkurs in den Ferien für Kinder 
ab 12 Jahren 
02.11. – 04.11., jeweils von 11.00 – 14.00 Uhr 
  
Schwedisch für die Reise 
06.11. + 07.11., 10.00 – 16.00 Uhr 
  
Art Thinking ist ein künstlerischer Prozess 
zur Vorbeugung von Burnout. Verschiedene 
Techniken aus der zeitgenössischen Kunst 
und dem „Art and Design Thinking“ können 
Sie dabei unterstützen, Ihre Balance im All-
tag wiederzufinden. 
17.11., 18.00 – 20.00 Uhr, 3x 

Vortrag: Wald im Klimawandel 
17.11., 19.00 – 20.30 Uhr 
  
Vortrag: „Stress lass nach“ 
18.11., 19.30 – 21.00 Uhr 
  
Kerzenziehen und –gießen 
In Kooperation mit der Werksiedlung 
St.Christoph, Glashütte 1 in Kandern 
20.11., 10.00 – 13.00 Uhr 
  
Es ist für alle Angebote eine Anmeldung 
notwendig. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage oder Sie rufen 
uns einfach an. 

Illustration: © droigks/DEIKE

Geduldsfaden
Kennen Sie das? Man wählt zum x-ten 
Mal die Hotline der Bank oder des Te-
lefonanbieters, hängt eine Ewigkeit in 
der Warteschleife und dann vermel-
det eine Stimme: „Bitte rufen Sie spä-
ter noch einmal an.“ Kein Wunder, dass 
einem da der Geduldsfaden reißt:  
Unmut und Ärger machen sich breit. 
Für die Herkunft der Redewendung 
gibt es zwei Erklärungen. Eine be-
nennt die Sehne eines Bogens als Ur-
sprung. Überspannt man diese, reißt 
sie – genau wie die Geduld, wenn man 
sie überstrapaziert. Eine andere sieht 
sie im Handwerk des Spinnens be-
gründet. Waren die Spinnerinnen 
beim Aufziehen der Spule zu ungedul-
dig, riss der Faden.  Schorten/DEIKE
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Feuerwehr Badenweiler 
Vorbericht Feuerwehrrallye 
Am kommenden Samstag, 30. Oktober, fin-
det tagsüber die traditionelle Feuerwehrral-
lye im Kernort Badenweiler und seinen Tei-
lorten statt. In vorher ausgelosten Gruppen 
müssen die Feuerwehrkameraden insge-
samt fünf Stationen absolvieren: von theo-
retischen Fragen über feuerwehrtechnische 
Szenarien bis hin zu spielerischen und lus-
tigen Aufgabenstellungen finden sich hier 
unterschiedliche Herausforderungen, die 
nicht nur von den eigenen Feuerwehran-
gehörigen, sondern auch von befreunde-
ten Feuerwehrgastmannschaften aus Vittel, 
Numborn (Saarland) und dieses Jahr erst-
malig aus Neuenweg (Kleines Wiesental) ge-
meistert werden müssen. 
Interessierte Zuschauer sind willkommen, 
zumal man sich ein gutes Bild über die unter-
schiedlichen Einsätze und Aufgabengebiete 
der Feuerwehr machen kann. Um die Stand-
orte der jeweiligen Stationen zu erfahren, 
wenden Sie sich bitte an den Kommandan-
ten Andreas Paul. Er ist erreichbar unter der 
0172-6999112 oder unter a-paul@web.de. 
Beim abendlichen Kameradschaftsabend im 
Kurhaus werden neben der Siegerehrung 
auch Ehrungen und Beförderungen vorge-
nommen. 

Turn- und Sportverein  
Badenweiler 
Kinderturnen & Kleinkinderturnen  
startet wieder 
Corona hat die Aktivitäten in der Sporthal-
le total ausgebremst. Wir konnten das Kin-
derturnen, sowie alle anderen Sportarten in 
der Halle jetzt über 1 ½ Jahre nicht oder nur 
ganz eingeschränkt ausüben. 

Im Kinderturnen war der Sportbetrieb in der 
Halle nicht erlaubt. Inzwischen ist es wieder 
möglich, Kinderturnen in eingeschränktem 
Bereich in der Sporthalle auszuüben. Erlaubt 
ist zur Zeit der Sportbetrieb in der Halle bis 
zum 6. Lebensjahr. 

Unsere bisherigen Übungsleiterinnen ha-
ben ihre hervorragende Tätigkeit im Turn- 
und Sportverein leider aus privaten und be-
ruflichen Gründen beendet. 

Es ist uns gelungen, für den Bereich vom 
2. – 6. Lebensjahr (bzw. bis zum Beginn des 
Schulbesuchs) eine engagierte Übungsleite-
rin zu finden. Verena Schmidt aus Badenwei-
ler wird die Leitung übernehmen. 

Auch organisatorisch wird es folgende Än-
derungen geben: 

Los geht`s erstmal im Bereich bis zu den 
schulpflichtigen Kindern. 

Das Kleinkinderturnen der 2- bis 4-jährigen 
wird als Eltern-Kind-Turnen durchgeführt. 
Für die 5- und 6-jährigen findet ein Kindertur-
nen ohne Unterstützung der Eltern statt. 
Weiterhin werden freiwillige Helfer/Helferin-
nen benötigt. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an: hans-dieter.paul@tus-badenweiler.
de 

Aus organisatorischen, hygienischen und 
coronabedingten Gründen werden wir in 
beiden Bereichen mit jeweils 10 Kindern 
starten. 

Das Kinderturnen und Kleinkinderturnen 
findet in der Sporthalle der René-Schicke-
le-Schule in Badenweiler statt. 

Für die 2- bis 4-jährigen 
donnerstags von 16.15 – 17.00 Uhr

Für die 5- bis 6-jährigen 
donnerstags von 17.15 – 18.00 Uhr. 

Starten wollen wir am Donnerstag, 
den 18. November 2021. 

Eine schriftliche Anmeldung  an kindertur-
nen1@tus-badenweiler.de ist unbedingt er-
forderlich. 
Die Teilnahme erfolgt in der Reihen-
folge der eingehenden Anmeldungen.  
Vorrang haben Mitglieder des TuS Baden-
weiler, die bisher am Kinderturnen teilge-
nommen haben. Auch hier ist eine Anmel-
dung dringend erforderlich. 
  
Turn- und Sportverein Badenweiler, 
der Vorstand. 

Ve r e i n s n a c h r i c h t e n

Trachtenkapelle Badenweiler 
Ein kleiner Besuch in Vittel 
Am 23 + 24.10. stattete eine kleine Dele-
gation der Trachtenkapelle dem Orchestre 
D´Harmonie de Vittel einen freundschaftli-
chen Besuch ab. Anlass war das erste offi-
zielle Konzert des Orchesters in Vittel nach 
der langen Coronapause. Ein besonderes 
musikalisches Highlight erwartete die Mit-
glieder des Vorstands Fritz und Nico Stein-
brunner sowie Bernd Leisinger jeweils in 
Begleitung ihrer Lebenspartnerinnen im 
großen Saal des Kongresszentrum in Vi-
ttel. Das Orchestre D`Harmonie de Vittel 
hatte sich zur Unterstützung drei in Frank-
reich sehr bekannte Tenöre geholt. Das 
Thema waren bekannte Musikstücke aus 
der Welt des Kinos. Zu der musikalischen 
Begleitung des Orchesters sangen die drei 
Tenöre z.B. aus dem Film West Side Story 
die Arie „Maria“ aus James Bond, „Skyfall“, 
„For your Eyes only“ oder „Leben und Ster-
ben lassen“. Auch die Schicksalsmelodie 
aus dem Film Love Story brachten die drei 

Tenöre zu Gehör. Die musikalische Heraus-
forderung bestand für die Musiker*ìnnen 
darin, dass alle Stücke eigens für diesen 
Auftritt von den beiden Dirigenten des 
Orchesters so arrangiert werden mussten, 
dass sich der Gesang der drei Tenöre per-
fekt in die musikalische Darbietung ein-
fügen konnte. Nach zwei Stunden zollte 
das Publikum mit stehendem Applaus der 
Darbietung ihren Respekt und Anerken-
nung. 
Nach dem Konzert waren wir als offizielle 
Vertreter der Gemeinde und Trachten-
kapelle noch zu einer „After Show Party“ 
eingeladen. Unser Gastgeschenk, 2 Kisten 
Rothaus Tannenzäpfle, lösten dabei eben-
falls einen kleinen Begeisterungssturm 
aus. Dies hatte zur Folge, dass beide Kisten 
den Abend nicht überlebten und die Party 
sich bis in die frühen Morgenstunden ver-
längerte. 
Und so zeigte sich auch dieses Mal wieder 
wie aktiv und stabil die Partnerschaft der 
beiden Städte Vittel und Badenweiler und 
ihrer Vereine ist.  

BÜRGERFORUM  
BADENWEILER 
Herzliche Einladung  

zum BÜRGERFORUM BADENWEILER. 
Am Montag, den 08.11.2021, 
von 18 - 20 h, 
findet das nächste Treffen diesmal wie-
der im Hotel Post, Luisenstr. statt. 

Das Forum bietet für Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, Fragen und 
Themen bzgl. der Entwicklung der Ge-
meinde Badenweiler zu besprechen. 
Unter anderem sind vorgesehen: 

•	 Wie können Lärm und Verkehr in  
Badenweiler in bessere Bahnen 
gelenkt werden? 

•	 Konzert im Inhalatorium am 12.12.21 
- weitere Vorschläge?  

•	 Sonstiges 

Ideen und Anregungen zur kulturellen 
Entwicklung, zu städtebaulichen Ver-
änderungen sowie Verbesserungen in 
weiteren Bereichen sind willkommen. 
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Skizunft Badenweiler 
Herbstwanderung der  
Skizunft Badenweiler
Am Samstag, 30. Oktober 2021, wandert die 
Skizunft von Istein nach Bad Bellingen.
Hierzu treffen sich die Teilnehmer um 9 Uhr 
auf dem Parkplatz SÜD. Von dort geht die 
Fahrt zum Bahnhof nach Bad Bellingen. Mit 
der Bahn geht die Fahrt nach Istein.
Die Strecke beträgt ca. 12 km; Rucksack-
verpflegung wird empfohlen. Eine Schluss- 
einkehr ist entweder in Bad Bellingen oder 
Schliengen vorgesehen.
 
Mitglieder, Freunde und Gäste sind zu dieser 
Wanderung herzlich eingeladen.
Zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften 
und evtl. Reservierung bitten wir um Anmel-
dung per e-mail bis zum 28.10.2021 unter: 
wolfgang-reinsch@t-online.de.
 
Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Re-
geln.
 
Auf viele Teilnehmer freut sich 
die Skizunft Badenweiler
-Vorstand- 
 
Morgengymnastik mit der  
Skizunft Badenweiler

Jeden Freitag bietet die Skizunft Badenwei-
ler um 10 Uhr in der Atrium Lounge des Kur-
hauses eine Gymnastikstunde an. Aufgrund 
anderer Veranstaltungen fällt diese jedoch 
am 12.11. aus.
 
Gemäß dem Motto: „Morgenstund hat Gold 
im Mund“ wird der Körper gedehnt, gestreckt 
- die faszialen Strukturen aufgeweckt.

Mitzubringen sind gute Laune und eine 
Gymnastikmatte.
 
Dieses Angebot richtet sich an alle Ver-
einsmitglieder, Einwohner von Badenweiler 
und Gäste. Es gilt die 3G-Regelung. Der Zu-
tritt zum Kurhaus bedingt das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, die während der 
Gymnastik in der Atrium Lounge aufgeho-
ben ist. Gemäß den Datenschutzrichtlinien 
wird eine Teilnehmerliste geführt.
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Es gilt die 3G – 
Regelung. 
Über eine Spende nach der Stunde freuen 
wir uns sehr.
 
Skizunft Badenweiler
- Vorstand- 
  

DRK-Kreisverband  
Müllheim e.V. 
Fahrzeugübergabe auf Schloss Solitude 

Am 8. Oktober gab es für den DRK-Kreisver-
band Müllheim e.V. einen besonderen Ter-
min im Terminkalender. Martina Ohrmann 
und Gerlinde Engler vom DRK-Kreisverband 
Müllheim e.V. konnten auf Schloss Solitude 
in Stuttgart einen nagelneuen VW CADDY 
vom Gewinnsparverein Baden-Württem-
berg in Empfang nehmen. 

Nach einer kulinarischen Stärkung und der 
symbolischen Fahrzeugübergabe durch den 
Sozialminister von Baden-Württemberg und 
den Verantwortlichen des Gewinnsparver-
eins mit anschließender Segnung der Fahr-
zeuge, starteten die Fahrzeuge zur Stern-

fahrt und zu ihren Bestimmungsorten. 
Die Volksbank Breisau-Markgräflerland be-
teiligt sich wiederholt an der Aktion „VR mo-
bil – Wir fördern die Region“ der baden-würt-
tembergischen Volks- und Raiffeisenbanken. 
Es ist eine besondere Augenweide vor der 
Kulisse des Schlosses die aufgereihten Fahr-
zeuge zu bestaunen. Insgesamt konnten in 
diesem Jahr 117 Fahrzeuge an caritative Ein-
richtungen übergeben werden. Insgesamt 
ein Wert von 1,6 Mio. Euro. 

„Wir freuen uns riesig über das Fahrzeug, das 
wir vordergründig in der Ausbildung und 
der Seniorenarbeit einsetzen werden“, so 
Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Engler. 
Ein herzliches Dankeschön vom DRK-Kreis-
verband Müllheim e.V. geht an die Volks-
bank Breisgau-Markgräflerland eG, die es für 
den DRK-Kreisverband Müllheim ermöglich-
te diese Spende zu erhalten. 

S o n s t i g e s

INFOBEST Vogelgrun/Breisach:
Zweiter Grenzgängersprechtag 2021 fin-
det am 09. November statt – größtenteils 
in Form von Beratungen per Telefon 
Am Oberrhein leben zahlreiche Bürger*in-
nen in einem Land und arbeiten im Nach-
barland. Viele wohnen in Frankreich und 
arbeiten in Deutschland − oder umgekehrt 
− oder möchten ins Nachbarland umziehen 
oder dort Arbeit suchen. Daraus ergeben 
sich Fragen zu den Themen Krankenversi-
cherung, Steuern, Familienleistungen, Rente 
oder zum Thema Arbeit. 
Aus diesem Grund veranstaltet INFOBEST 
Vogelgrun/Breisach seit vielen Jahren jähr-
lich zwei Grenzgängersprechtage, bei de-
nen Bürger*innen ihre Fragen direkt an 
Expert*innen der jeweiligen Kassen und Be-
hörden stellen können. 
  
Da diese Sprechtage im Jahr 2020 aufgrund 
der Pandemie abgesagt werden mussten, 
war es für INFOBEST und ihre Partner wich-
tig, diese von Bürger*innen so geschätzte 
Veranstaltung im Jahr 2021 wieder zu orga-

nisieren. Der zweite Grenzgängersprech-
tag 2021 findet am Dienstag, den 09. No-
vember 2021 statt – größtenteils in Form 
von Beratungen per Telefon. Interessierte 
Bürger*innen, die Fragen zu grenzüber-
schreitenden Sachverhalten haben, kön-
nen sich ausschließlich per individuellen 
Telefontermin von je 20 bis 30 Minuten 
(auf Französisch oder auf Deutsch) von Ex-
pert*innen kostenlos informieren lassen. 

Vertreter*innen folgender Institutionen neh-
men an dem Sprechtag teil: 

Bereich Arbeit (Arbeitslosenleistungen, 
Arbeitssuche und Arbeitsrecht): Pôle Em-
ploi Haut-Rhin, EURES-T Oberrhein 

Bereich Krankenversicherung:  AOK Brei-
sach, CPAM Haut-Rhin 

Bereich Rente: Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland-Pfalz (Termine nur auf 
Deutsch), Carsat Alsace-Moselle 

Bereich Familienleistungen:  Familienkas-
se Offenburg (Kindergeld), Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Haut-Rhin 

Bereich Steuern: Service des Impôts des 
Particuliers de Colmar (Teilnahme noch 
nicht bestätigt), Finanzamt Freiburg-Stadt 
(Termine nur auf Deutsch). 

Termine müssen im Voraus bei INFOBEST 
Vogelgrun/Breisach (unter Angabe ihrer 
Versicherungs- bzw. Steuernummer) ver-
einbart werden, Anmeldeschluss: 02. No-
vember. 
  
  
INFOBEST Vogelgrun/Breisach: 
Ile du Rhin, F-68600 Vogelgrun 
Tel. D: +49 (0)7667/83299, Tél. 
F: +33 (0)3.89.72.04.63,
 vogelgrun-breisach@infobest.eu 
  

Telefonsprechzeiten:  
Montag und Dienstag: 
9:00-12:00 Uhr/ 14:00-16:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00-12:00 Uhr / 
Donnerstag: 9:00-12:00 Uhr/ 14:00-17:00 Uhr 
/ Freitag geschlossen

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

Bild: v.l. Gerlinde Engler, Kreisgeschäftsführerin, 
und Martina Ohrmann, Pflegedienstleitung /Ge-
winnsparverein der Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Baden-Württemberg e.V. 
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Heilpraktiker/in werden. Einzelunterricht
Intensivkurse in Rheinfelden, Heilpraktikerschule/
Naturheilpraxis, Ruth Peter-Brutschin
Persönliche Beratung Tel. 07623-748893

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 07631 - 904 97 64,  mobil: 0174 - 3 34 74 85

Wir verkaufen auch Ihr Haus!
Gut und zuverlässig - wie seit 50 Jahren!

Rufen Sie einfach bei uns an, 
wir kommen sofort und regeln alles für Sie!

H. Seiter und K. Wohlschlegel

-  Immobilien IVD
Hauptstr. 27 • 79400 Kandern • Tel. 07626-438

info@seiter-immobilien.de, www.seiter-immobilien.de



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Bajrami’s Gartenpflege
Hausmeisterdienst und mehr...
Avni Bajrami   Unterer Kirchweg 15   79410 Badenweiler

Handy: 0175 / 525 09 67   E-Mail: gartenpflege@avni-bajrami.de
Professionelle Ausführung sämtlicher Gartenarbeiten  Hausmeisterdienst und mehr

Sanitäre Anlagen
Meisterbetrieb für
Gas- und Wasserinstallationen
Baublechnerei-Gasheizungen
T. 07632/892124

79410 Badenweiler



Großer Flohmarkt - alles darf raus!
Freitag,    29.10. von 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 30.10. von 10.00 - 15.00 Uhr  

ehem. Sanatorium Saller, Oberer Kirchweg 3, 
79410 Badenweiler, keine Parkmöglichkeit am Haus.

Parkplatz Ost beim Netto Markt 

GOLDKONTOR BADEN 
Neuenburg/Rhein, Schlüsselstr. 14   

Wir kaufen GOLDSCHMUCK, ZAHNGOLD 
und andere Edelmetalle an. 
Prüfen und Bewerten ist für Sie kostenfrei.
Anlagegold auch bei uns erhältlich.

Tel. 07631 - 7936266 
Herr Hirschle I Frau Bärschneider I Herr Kioschus 

Unser kompetentes Team freut sich auf Ihren Besuch. 

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für die Prospekt- und/oder 
Anzeigenblattverteilung in Badenweiler und Schweighof!
Bewirb dich online: www.psg-bw.de/bewerben
Bei Fragen 0800-999-5-666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

Notardirektor aus NRW
sucht Altersruhesitz im Markgräflerland zu kaufen über 
Postbank Immobilien GmbH | Tel. 0761/15678-161 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 








